Drei Modelle für die Schweiz

Für die Schweiz gibt es derzeit drei relativ detailliert ausgearbeitete Vorschläge eines BGEs, welche im Buch „Die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens“ veröffentlicht wurden (BIEN-Schweiz 2010: 29-114). Sie unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Finanzierungsseite. Daniel Häni und Enno Schmidt von der Initiative Grundeinkommen haben ein Konzept für ein mehrwertsteuerfinanziertes BGE ausgearbeitet. Beim Modell von Bernard Kündig (Vizepräsident BIEN-Schweiz) wird das BGE durch eine erhöhte Mehrwertsteuer und eine zur Flat Tax umgewandelten direkten Bundessteuer finanziert und Albert Jörimann, Präsident von BIEN-Schweiz, schlägt ein Modell vor, bei welchem die ausgezahlten BGE-Beträge ab einer bestimmten Einkommenshöhe wieder zurückgezahlt werden. Diese drei Konzeptionen werden in den folgenden Unterkapiteln näher vorgesellt und einer kritischen Prüfung bezüglich ihrer Funktionalität unterzogen. 

Die im Original leicht unterschiedlichen BGE-Beträge wurden für die Fragebögen auf 2500 Fr. für Erwachsene, bzw. 1250 Fr. für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre angeglichen. Mit den vorgenommenen Anpassungen ist für alle drei Modelle mit einem Finanzbedarf von ca. 205 Mrd. Fr. und einem Substitutionspotential von ca. 60 Mrd. Fr. bei den bisherigen Sozialleistungen zu rechnen.

Die drei Vorschläge werden nun hinsichtlich ihrer Funktionalität, ihres politischen Potentials und ihrer Zielsetzungen einem kritischen Vergleich unterzogen.

Das Mehrwertsteuerkonzept

Grundzüge des Konzepts

Dieses Konzept lehnt sich an das Konsumsteuermodell für Deutschland von Benediktus Hardorp und Götz Werner an (siehe z.B. Werner 2007). Daniel Häni und Enno Schmidt sehen bewusst davon ab, detaillierte Modellrechnungen durchzuführen, da es ihnen wichtiger erscheint, zunächst einmal die grundlegenden Gedanken dahinter zu vermitteln. Die Finanzierbarkeit dieser Variante ergibt sich für sie aus der Logik des Konzepts. Während sie im Film-Essay Grundeinkommen noch – analog dem Werner/Hardorp-Modell – davon sprechen, alle Steuern durch die Mehrwertsteuer zu ersetzen, lassen sie diesen Punkt in ihrem Buchbeitrag offen. Auf jeden Fall aber soll das bedingungslose Grundeinkommen durch eine erhöhte Mehrwertsteuer finanziert werden. 

Besondere Zielsetzungen des Konzepts

Häni und Schmidt möchten mit ihrem MwSt.-Ansatz die menschliche Arbeit im Inland vergünstigen und so die Wirtschaft ankurbeln. Auch lasse sich damit der Teufelskreis von Auslagerung der Arbeit in Billiglohnländer zu unzumutbaren Verhältnissen und zunehmender Arbeitslosigkeit im Inland durchbrechen. Die Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll gestärkt werden, da sie mit dem BGE schlechte Jobangebote auch ablehnen können, ohne deswegen in Existenznot zu geraten. 

Kritik

Beim MwSt.-Ansatz finanzieren alle Gesellschaftsmitglieder durch ihren Konsum das Grundeinkommen mit. Damit bricht der Ansatz mit dem Stigma, dass die Reichen die Armen finanzieren, was die Chancen, im politisch bürgerlichen Lager auf Akzeptanz zu stossen, erhöhen dürfte. Mit der Mehrwertsteuer wird der Verbrauch besteuert und nicht die Leistung. Das scheint sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer Sicht sinnvoll. Aus sozialer Sicht aber mag der Gedanke, alle Kosten mit einem einheitlichen Steuersatz auf die Kunden zu überwälzen, befremden. Dies geschieht gemäss Daniel Häni jedoch schon heute: 

„Bei den Lohnnebenkosten und den Einkommenssteuern muss ich [als Unternehmer] so tun, als würden das Unternehmen und die Mitarbeiter sie zahlen. In Wirklichkeit sind die Steuern in die Preise einkalkuliert. Der Konsument zahlt sie, auch wenn er sie nicht sieht“ (Häni/ Schmidt 2008). 

Die Einkommenssteuern und Lohnnebenkosten, welche das Personal entrichten muss, fliessen also in die Lohnberechnung ein. Um die höheren Lohnkosten wieder einzunehmen, passt das Unternehmen die Preise seiner Produkte und Dienstleistungen an. Nach der Ansicht von Häni und Schmidt würde die Mehrwertsteuer Transparenz schaffen: „Würde die Steuer in einem Betrag und erst beim Kauf erhoben, dann würde sichtbar werden, mit wieviel Geld ich beim Kauf zum Staat beisteuere“ (Häni/ Schmidt 2008). Für den sozialen Ausgleich sorge dabei die Kombination von Grundeinkommen und einheitlichem Mehrwertsteuersatz, welche in einem progressiven Durchschnittssteuersatz resultiere.

In untenstehender wird diese Berechnung für verschiedene Einkommenshöhen vorgenommen
. Vorausgesetzt wird in diesem Rechnungsmodell, dass das gesamte Einkommen in den Konsum fliesst. In Klammern stehen jeweils Hinweise zur Berechnung der entsprechenden Werte.

Mehrwertsteuerfinanziertes BGE – Berechnung der effektiven, progressiven Steuersätze (Mehrwertsteuersatz 50%, BGE 2500 Fr.)
	BGE
	Erwerbs-einkommen
	Gesamt-einkommen (=Ausgaben für Konsum)
	MwSt.

 (50% auf das Gesamt-einkommen)
	effektive Steuer (MwSt. – BGE)
	effektiver Steuersatz (prozentuales Verhältnis der effektiven Steuer zum Gesamteinkommen)

	2500
	0
	2500
	1250
	-1250
	-50%

	2500
	1000
	3500
	1750
	-750
	-21%

	2500
	2000
	4500
	2250
	-250
	-6%

	2500
	2500
	5000
	2500
	0
	0%

	2500
	5000
	7500
	3750
	1250
	17%

	2500
	10000
	12500
	6250
	3750
	30%

	2500
	50000
	52500
	26250
	23750
	45%


Der progressive Steuersatz reicht von –50% bis annäherungsweise 50%. Da die MwSt. insbesondere im linken Lager als unsoziale Steuer wahrgenommen wird, sollte dieser soziale Ausgleichsmechanismus deutlich kommuniziert werden, um die politische Akzeptanz zu fördern.

Zwei weitere Gesichtspunkte sind zu klären: Der Administrationsaufwand zur Steuererhebung und die Sicherstellung der BGE-Finanzierung über die MwSt. Im Vergleich zu anderen Steuern ist die MwSt. relativ einfach zu erheben und bietet wenige Schlupflöcher. Die Steuer kann nicht durch Schwarzarbeit umgangen werden, dafür durch Schwarzverkäufe (vgl. Häni/ Schmidt 2008a). Mit entsprechenden Kontrollmechanismen sollte dieses Problem aber mit vernünftigem Aufwand lösbar sein
. 

Bezüglich der Finanzierung stellt sich die Frage, ob dank der sinkenden Lohnkosten die Mehrwertsteuer preisneutral soweit erhöht werden kann, dass damit die Kosten des BGEs gedeckt werden können. Nach der Berechnung der Autoren ist dies bis auf eine Restdifferenz von 25 Mrd. Fr. möglich. Die restliche Summe könnte über einen Mix anderer Steuern finanziert werden. In dieser Modellrechnung bleiben aber einige kritische Punkte unberücksichtigt. Heute werden viele Produkte und Produktbestandteile importiert. Da importierte Waren auch dem erhöhten Mehrwertsteuersatz unterliegen würden, die Lohnkosten im Ausland aber nicht durch ein Grundeinkommen gesenkt werden könnten, würden diese verteuert werden. Häni und Schmidt weisen aber zu Recht darauf hin, dass ausländische Produkte – insbesondere aus Fernost – oftmals so billig sind, weil dort keine oder nur ungenügende Sozialleistungen und tiefe Löhne gezahlt werden. Durch ein mehrwertsteuerfinanziertes BGE würde hingegen die lokale Produktion gefördert und somit der Abwanderung von Arbeitsplätzen entgegengewirkt werden. Profitieren könnte die Exportindustrie. Da für sie die Herstellungskosten abnehmen, die hohe Mehrwertsteuer aber eine reine Inlandsteuer ist, könnte sie ihre Produkte im Ausland günstiger anbieten und so konkurrenzfähiger werden (siehe Häni/ Schmidt 2008). Allerdings würden sich wiederum aus dem Ausland importierte Rohmaterialen und Zwischenprodukte verteuern. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind insgesamt zwiespältig und nicht genau vorhersehbar. Da aber der Anteil von konsumierten Importgütern fast 46% des BIP beträgt (2007) (Bundesamt für Statistik 2011: 18f.
) ist davon auszugehen, dass die erhöhte Mehrwertsteuer insgesamt zu einer Verteuerung des durchschnittlichen Lebensstandards führen würde.

Noch ein weiteres Problem stellt sich bezüglich der Preis-Neutralität. Der Lohnkostenanteil schwankt je nach Branche beträchtlich (vgl. Häni/ Schmidt 2010: 91). In einem Restaurant beträgt er etwa 50%, im Metallverarbeitungsgewerbe aber nur 10% (Bundesamt für Statistik 2009
). Personalintensive Unternehmen und Branchen können wesentlich stärker von der Lohnkostenreduktion durch das Grundeinkommen profitieren als ressourcenintensive. Selbst wenn also gesamthaft eine preisneutrale Mehrwertsteuer-Erhöhung erfolgen würde, wäre die Preisentwicklung der Güter und Dienstleistungen sehr unregelmässig verteilt. Diese Entwicklung muss nicht zwangsweise negativ beurteilt werden. Heute ist es umgekehrt; menschliche Arbeit wird steuerlich belastet, Maschinenarbeit und Ressourcen nur indirekt in ganz geringem Masse (siehe Häni/ Schmidt 2008a). Dies führt zu ökologisch wenig nachhaltigen Marktmechanismen. So ist es in der Regel günstiger, defekte technische Geräte durch neue zu ersetzen, als diese reparieren zu lassen. Eine Vergünstigung menschlicher Arbeit könnte neue Anreizstrukturen im Sinne der Nachhaltigkeit schaffen.

Zusätzlich stellt sich aber die Frage, ob die Steuereinnahmen innert nützlicher Frist zum Staat gelangen und damit für die Auszahlung des BGE zur Verfügung stehen. Problematisch könnte das insbesondere bei der konsequenten Variante des Konzepts, bei der die MwSt. alle anderen Steuern ersetzt, werden. Die Gelder, die nicht für inländischen Konsum ausgegeben werden, sondern z.B. auf dem Sparbuch landen oder in Konsum im Ausland fliessen, generieren vorerst – bzw. im zweiten Fall definitiv – keine Mehrwertsteuereinnahmen. Dies fällt insbesondere bei den sehr hohen Einkommen ins Gewicht, von denen ein beträchtlicher Teil nicht in den Inlandkonsum fliesst. Umgekehrt gilt jedoch auch, dass erst zukünftig anfallende Einkommen Mehrwertsteuereinnahmen generieren können. Dies geschieht über den Konsum mittels Krediten. Im Jahre 2006 betrug das Schweizer Kreditvolumen 14 Mrd. Fr.
. Die Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden im selben Jahr durch die direkten Steuern betrugen ca. 45 Mrd. Fr.
. Wenn die Einkommenssteuern ersetzt werden sollen, dann müsste die erhöhte Mehrwertsteuer diese jährlichen Einnahmen ersetzen können. Im Jahr 2003 wurden gemäss Economie Suisse 68,9 % der Einkommenssteuereinnahmen aus den 8.6% höchsten Einkommen erzielt
. Ob von diesem kleinen Anteil Bestverdienenden genügend Geld in den inländischen Konsum fliesst um über die Mehrwertsteuer die ausfallende Einkommenssteuer zu kompensieren, müsste noch genauer untersucht werden. Zusätzlich ist es unter bestimmten Umständen möglich, dass ausländische Einkommen in der Schweiz zu Mehrwertsteuereinnahmen führen. Dies ist etwa der Fall, wenn ausländische Zuzüger ihr im Ausland verdientes Einkommen in der Schweiz ausgeben. Hingegen fällt die Mehrwertsteuer für ausländische Konsumenten ohne Wohnsitz in der Schweiz nicht an. Die zusätzlichen, auf ausländischen Einkommen basierenden Steuereinnahmen dürften sich deshalb in einem kleinen Rahmen halten.

Fazit

Einer der Grundgedanken des BGEs ist die Relativierung des Stellenwerts der Erwerbsarbeit, als alleinige Einkommens- und Sinnstiftungsquelle. Durch die (teilweise) Umstellung von der Leistungs- auf die Konsumbesteuerung wird dieser Gedanke konsequent in der Finanzierung fortgesetzt. Die dadurch sinkenden Arbeitskosten, könnten eine neue wirtschaftliche Dynamik entfalten. Die Preislandschaft würde einige Veränderungen durchmachen. Im Verhältnis günstiger würden personalintensive, lokal gefertigte Produkte und Dienstleistungen, wohingegen die Preise für ressourcenintensive und importierte Güter zunehmen würden. Aus ökologisch-nachhaltiger Sicht wäre diese Preisentwicklung zu begrüssen. Insbesondere Geringverdienende müssten aber Einschränkungen in Kauf nehmen. Allenfalls könnte wie bereits heute ein vergünstigter Mehrwertsteuersatz für Güter des täglichen Bedarfs eingeführt werden. Noch genauer zu prüfen wäre, ob das BGE durch die erhöhte MwSt. finanziert werden könnte und ob der BGE-Betrag in der geänderten Preislandschaft zur Deckung der Grundbedürfnisse reichen würde. Ansonsten müssten zusätzliche Einnahmequellen herangezogen werden. 

Modell Flat Tax und Mehrwertsteuer

Grundzüge des Modells

Das Modell sieht eine Mischfinanzierung des BGEs vor, die sich auf eine Mehrwertsteuer und eine revidierte direkte Bundessteuer abstützt. Kündig schlägt vor, das BVE
 als Referenzgrösse für die Höhe des BGEs heranzuziehen. Sein vorgeschlagener Betrag von 2250 Fr. für Erwachsene und die Hälfte für unter 20-Jährige ergibt sich aus 33% des BVE von 2007, was 182 Mrd. Fr. entspricht. Kündig nimmt in seinem Ansatz eine Neuberechnung sämtlicher staatlicher Ausgaben und Einnahmen vor. Nach Verrechnung der Substitutionsmöglichkeiten und der übrigen Staatsausgaben kommt er auf einen verbleibenden Finanzbedarf von 129 Mrd. Fr., welcher durch die erhöhte MwSt. und die neue, als Flat Tax ausgestaltete Einkommenssteuer (auf Bundesebene) zu decken wäre. Ein MwSt.-Satz von 22.65% bei einer Erweiterung der Steuerbasis von 66.8 auf 80% des BIP (dazu müsste die heutige MwSt.-Befreiung von einigen Leistungen, z.B. im Gesundheitssektor, abgeschafft werden) würde Einnahmen von 94 Mrd. Fr. generieren. 42 Mrd. Fr. kämen durch die direkte Bundessteuer mit einem Einheitssatz von 22.6% bei einem Steuerfreibetrag von 40500 Fr. (150% des BGEs) dazu. 

Besondere Zielsetzungen des Modells

Die Flat Tax in Kündigs Modell dient vor allem einer Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Konsum- und Investitionspotential. Mit dem hohen Steuerfreibetrag wird der Bereich des Grundkonsums entlastet, während die oberen Einkommen – welche in hohem Masse in Investitionen fliessen – stärker belastet werden. Zudem sollen die Arbeitskosten gesenkt und das Steuersystem insgesamt massiv vereinfacht werden. 
Kritik

Kündig stellt in seinen Ausführungen detaillierte Rechnungen an, welche auch weitgehend nachvollziehbar sind. Allerdings bleibt er bei einigen Ausführungen und Berechnungsgrundlagen unklar. So rechnet er mit massiven Substitutionsmöglichkeiten bei der öffentlichen Verwaltung und begründet diese teilweise damit, dass „(...) die Befreiung des öffentlichen Dienstes von der MWST zur Folge [hat], dass die Abschaffung der Lohnbeiträge hier voll zum Tragen kommt (...)“ (Kündig 2010: 52). Es stellt sich die Frage, ob diese heute bestehende Steuerbefreiung aufrechterhalten werden kann, wenn die MwSt.-Basis gemäss Kündigs Rechnung von 66.8 auf 80% des BIP erhöht werden soll. Als Teil der MwSt.-Reform möchte Kündig auch die Höhe des mehrwertsteuerfreien Jahresumsatzes anheben, um kleine Unternehmen und die „neuen Selbständigen“ zu entlasten (ebd.: 46). Diese Forderung fliesst aber nicht in seine Modellrechnung mit ein. Aus den genannten Gründen vermag diese nur Annäherungswerte für das potentielle MwSt.-Aufkommen zu liefern. Dessen genaue Berechnung ist äusserst komplex und sehr schwierig zu bewerkstelligen. Eine solche müsste auch die Zusammensetzung der MwSt.-Einnahmen berücksichtigen, welche gut zur Hälfte von der Zollbehörde stammen. Diese Einnahmen fliessen nur indirekt und unvollständig in die MwSt.-Statistik mit ein (Eidgenössische Steuerverwaltung 2007: 15, 22). Ausserdem gibt es auch dynamische Faktoren, welche nur geschätzt werden können. Kündigs Modell wird diesem Umstand aber gerecht, indem die Höhe des BGE-Betrages an das BVE gekoppelt ist.

Insgesamt könnten sich Kündigs Berechnungen als zu optimistisch erweisen. Ausserdem ist seine staatliche Haushaltsrechnung ausgeglichen, sodass weder ein Gewinn noch ein Verlust resultiert. Seit dem Jahr 2006 schloss der staatliche Haushalt jedoch stets mit einem Überschuss im Bereich von ca. 5-12 Mrd. Fr. ab
. Dies wohl insbesondere aufgrund der „Schuldenbremse“, welche im Dezember 2001 vom Volk angenommen wurde. Wenn die finanzielle Neutralität gegenüber dem status quo erreicht werden soll, müsste diese Mehrbelastung gegenüber dem jetzigen Staatshaushalt kompensiert werden. 

Die vorgeschlagenen Steuersätze müssten wahrscheinlich nach oben korrigiert werden um die Finanzierbarkeit des BGEs zu gewährleisten. Die Abstützung der Finanzierung auf zwei Pfeilern hat aber den Vorteil, dass je nach volkswirtschaftlicher Entwicklung Anpassungen des einen oder anderen Steuersatzes gemacht werden könnten. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Anbindung der BGE-Höhe an das Bruttovolkseinkommen. Die Funktionalität des Modells scheint damit gewährleistet zu sein.

Schwierig abzuschätzen ist die politische Resonanz auf diesen Finanzierungsvorschlag. Die Mischfinanzierung mit Flat Tax und MwSt. könnte einen gangbaren Mittelweg zwischen den tendenziell dem liberalen Lager angehörigen Vertretern einer MwSt.-Finanzierung und dem sozialen Flügel der BGE-Befürworter, der aufgrund der sozialen Ausgleichfunktion eher eine Finanzierung über progressive Einkommenssteuern bevorzugt
, darstellen. Allerdings ist damit auch das Risiko behaftet, von beiden Seiten bekämpft zu werden, zumal sowohl der Begriff Flat Tax, als auch die Mehrwertsteuer im sozialen Lager negativ behaftet sind. Auf die spezielle Wirkungsweise der Kombination eines BGEs, einheitlichen Steuersatzes auf dem Einkommen und dem hohen Steuerfreibetrag, welche letztlich zu einer stark progressiven „Nettobesteuerung“ führt, und auf die preisneutrale MwSt.-Erhöhung muss also explizit und deutlich hingewiesen werden. 
Fazit

Dieses Modell beinhaltet den Gedanken der Umverteilung von den sehr hohen zu den tiefen Einkommen und damit – wie der Autor hervorhebt – vom Investitions- zum Konsumpotential. Gleichzeitig wird das Steuersystem stark vereinfacht. Diese Wirkung wird allerdings durch die Aufrechterhaltung der kantonalen und kommunalen Einkommenssteuern geschmälert. Wie im reinen MwSt.-Modell wird die menschliche Arbeit vergünstigt, wenn auch in geringerem Ausmass. Dafür verfügt das Modell durch die gleichzeitige Abstützung auf Konsum- und Einkommenssteuer über flexiblere Anpassungsmöglichkeiten. Wenn diese Grundgedanken gut vermittelt werden, könnte das Modell sowohl in linken wie in bürgerlichen Kreisen Zustimmung finden. Allerdings enthält es auch – zumindest vordergründig – für beide Seiten störende Elemente. Eine gute Kommunikation dürfte bei diesem Modell also besonders wichtig sein. Die von Bernard Kündig durchgeführten Berechnungen zeigen die grundsätzliche Finanzierbarkeit des BGEs auf; zur Bestimmung der erforderlichen Steuersätze müssten diese aber noch präzisiert werden.

Verrechnungsmodell 

Grundzüge des Modells

Bei Albert Jörimanns Modell wird die Finanzierung des BGEs grundsätzlich nicht über Steuern sichergestellt, sondern durch die vollumfängliche oder teilweise Rückzahlung („Verrechnung“) der erhaltenen BGE-Beträge (2500 Fr.) von allen Gesellschaftsmitgliedern, die nicht darauf angewiesen sind (ab 4000 Fr. Nettoeinkommen). Wer weniger verdient, kann einen Teil des BGE behalten. Untenstehend erfolgt eine tabellarische Darstellung von Jörimanns konkretem Vorschlag für eine mögliche gestaffelte Abgabenhöhe. 

Verrechnungsmodell: Berechnung der BGE-Abgabe nach Einkommenshöhe

	Erwerbseinkom-men vor BGE in Fr.
	Verrechnungssatz BGE
	Zu verrechnende BGE-Abgabe in Fr.
	Realer Einkom-menszuwachs in Fr.
	Gesamteinkommen nach BGE in Fr.

	5'000
	100.0%
	2500
	0
	5'000

	4'000
	100.0%
	2500
	0
	4'000

	3'500
	86.5%
	2162.50
	337.50
	3'838

	3'000
	73.0%
	1825
	675
	3'675

	2'500
	59.5%
	1487.50
	1012.50
	3'513

	2'000
	46.0%
	1150
	1350
	3'350

	1'500
	32.5%
	812.50
	1687.50
	3'188

	1'000
	19.0%
	475
	2025
	3'025

	500
	5.5%
	137.50
	2362.50
	2'863

	300
	0.0%
	0
	2500
	2'800

	0
	0.0%
	0
	2500
	2'500


Durch dieses System der gestaffelten BGE-Abgabe resultiert ein höheres Erwerbseinkommen auch stets in einem höheren Gesamteinkommen. Damit soll der Arbeitsanreiz auch im Niedriglohnbereich erhalten bleiben.

Jörimann rechnet mit einem Bruttofinanzaufwand für das BGE von ca. 206 Mrd. Fr. bei einem Substitutionspotential bei den Sozialversicherungen und anderen Staatsausgaben von ca. 66 Mrd. Fr.
 und Direktrückzahlungen von ca. 110-115 Mrd. Fr.

Es resultiert eine Finanzierungslücke von ca. 25-30 Mrd. Fr. Jörimann legt sich nicht fest, wie diese geschlossen werden soll, nennt aber mehrere Möglichkeiten. Denkbar sei z.B. eine MwSt.-Erhöhung von 4-5%, eine Energielenkungsabgabe von ca. 10 Rp. pro Kilowattstunde oder eine Erhöhung der direkten Bundessteuer um ca. 25% für Einkommen ab 100'000 Fr. 

Besondere Zielsetzungen des Modells

Der administrative Aufwand soll bei diesem Modell dank der Anbindung an bestehende Strukturen der AHV möglichst gering gehalten werden. Der Mechanismus der nach Einkommenshöhe gestaffelten BGE-Rückzahlungen soll die Umstellungen gegenüber dem jetzigen System möglichst gering halten und auch die Arbeitsanreize weitgehend erhalten.

Kritik

Die Berechnungen von Jörimann sind weitgehend nachvollziehbar. Durch die höheren BGE-Beträge ist bei ihm der Bruttofinanzbedarf etwas höher als bei den anderen Modellen. Gleichzeitig nehmen aber auch die Substitutionsmöglichkeiten bei den bestehenden Sozialversicherungen zu. Seine detaillierten Modellrechnungen berücksichtigen die zum jetzigen Zeitpunkt absehbaren wesentlichen Faktoren. Die von ihm mit 20-30 Mrd. Fr. bezifferte Finanzierungslücke kann damit als glaubwürdige Orientierungsgrösse dienen. Seine vorgenommenen Überschlagsrechnungen zur Deckung dieser Lücke scheinen korrekt zu sein, müssten aber noch im Detail geprüft werden. 

Von grösserer Relevanz als der ergänzende Steuermechanismus zur Restfinanzierung des BGEs ist der grundlegende Charakter von Jörimanns Konzeption. Das Verrechnungsmodell könnte besonders geeignet für einen sanften Übergang in ein neues soziales System sein. Im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen wird das Verhältnis von Lohnentwicklung und Grundeinkommen genauer definiert. Dies reduziert das Risiko eines Missbrauchs im Sinne eines Lohndumpings durch die Arbeitgeber. Auch wird der Aufwand der sozialadministrativen Anpassungen sehr gering gehalten und ein klarer, institutionell verankerter Weg des Sozialtransfers aufgezeigt. Der Anreiz, die Erwerbsarbeit im bisherigen Pensum weiterzuführen, wäre in diesem Modell besonders hoch, da eine Reduktion des Erwerbsarbeitspensums nach Einführung des BGEs in einem grossen Teil des Lohnspektrums mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Abnahme des Gesamteinkommens führen würde. Und im Niedriglohnbereich blieben dank der gestaffelten Höhe der BGE-Abgabe die Anreize zur Mehrarbeit erhalten. 

Trotz dieser sowohl aus sozialstaatlicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaften Anreizstruktur ist die politische Resonanz auch bei diesem Modell schwer abzuschätzen. 

Die gegenüber dem BGE häufig geäusserte Kritik der „Giesskannenverteilung“ wird zwar bei allen drei Konzeptionen entkräftet, beim Verrechnungsmodell wird dies aber besonders deutlich. Auf der Kehrseite wird das BGE bei diesem Modell nicht von allen mitgetragen. Bei den Ansätzen mit MwSt. tragen alle Gesellschaftsmitglieder über ihren Konsum zur Finanzierung des BGEs bei, wenn auch die aufgezeigten Mechanismen letztlich doch zu Nettoempfängern und Nettozahlern führen. In der Wahrnehmung und somit auch für die politische Akzeptanz könnte dies aber einen bedeutenden Unterschied ausmachen. Da das Steuersystem nicht oder nur im Rahmen der Schliessung der Finanzierungslücke tangiert wird, findet hier auch keine Vereinfachung statt. Dafür hält sich der Verwaltungsaufwand für  die BGE-Auszahlung dank dem Rückgriff auf die bestehende AHV-Administration in engen Grenzen.

Eine gewisse Ungerechtigkeit, welche sich auch negativ auf die politische Unterstützung niederschlagen könnte, kann in Bezug auf verschiedene Organisationsformen innerhalb der Familien entstehen. Da die Zahlung der BGE-Abgabe an das individuelle Erwerbseinkommen gekoppelt ist, können identische Familieneinkommen abhängig von ihrer Zusammensetzung unterschiedlich stark belastet werden
. Familien und Lebensgemeinschaften mit gleichmässiger Aufteilung von Erwerbs-, Haus- und Erziehungsarbeit werden tendenziell weniger stark vom BGE profitieren als solche mit „klassischer“ Rollenaufteilung. Wenn dieses Familienmodell damit gestärkt wird, dürfte dies einerseits nicht im Sinne jener BGE-Befürworter sein, welche in einer solchen Reform ein emanzipatorisches Projekt sehen und andererseits wird damit die Rückfinanzierung des BGEs geschwächt.

Fazit

Dieses Modell weist einen gewissen gesellschaftlichen Strukturkonservatismus auf
. Die Erwerbsarbeit als Normalfall der Betätigung wird nicht in Frage gestellt und die „klassische“ Rollenaufteilung innerhalb der Familie wird privilegiert. Andererseits entgegnet das Modell damit jenen Kritiken, welche befürchten, das BGE führe zu einem Zusammenbruch der Leistungsgesellschaft. Angesichts der erforderlichen politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz könnte dieses Modell einen notwendigen Kompromiss darstellen. Jörimann versteht seine Variante auch nicht als Modell für die Ewigkeit. Eine Modifizierung der Finanzierungsseite zu gegebenem Zeitpunkt schliesst er nicht aus (Jörimann 2010: 74).
� Quellen: Häni/ Schmidt in „Die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens (2010): S. 87-114; Filmessay: Grundeinkommen ein Kulturimpuls von Daniel Häni und Enno Schmidt (2008).


� Vgl. Film „Grundeinkommen – ein Kulturimpuls“. Hier wurde der im Film genannte, gut rechenbare Grundeinkommensbetrag von 2500 Fr. zur Veranschaulichung gewählt.


� In Staaten mit wesentlich höheren Mehrwertsteuersätzen wie z.B. Dänemark (25%) scheint das zu funktionieren.


� Bruttoinlandprodukt – Daten, Indikatoren. BIP nach Verwendungs-arten. Der Verwendungsansatz. 


(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/04/02/01/key/bip_nach_verwendungsarten.html [Stand: 4.2. 2011])


� Buchhaltungsergebnisse schweizerischer Unternehmen. Geschäftsjahre 2006–2007.


(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/22/publ.Document.127252.pdf [Stand: 14.05.2011]).


� Quelle: Forschungsinstitut GFS-Zürich, (Medienmitteilung vom 21. 11.2007): http://www.gfs-zh.ch/content.php?pid=188.


� Quelle: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=4073, S.55 u. 62.


�Quelle:  http://www.economiesuisse.ch/web/de/Weitere%20Grafiken/dossier-umverteil_G8-w1200px.gif.


� Quelle: Kündig in „Die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens (2010): S. 29-59.


� Bruttovolkseinkommen; es weicht geringfügig vom BIP ab, da auch im Ausland erzielte Einkommen dazuzählen.


� Quellen: Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) (2010): S.17; ebd.: (2011a): ; ebd.: (2011b): S.94.


� Dies stellt die idealtypische Positionierung der entsprechenden Gruppen dar. Wie die verschiedenen Varianten bei den politischen Akteuren tatsächlich abschneiden, wird die Umfrage erst noch zeigen. 


� Jörimann geht in seiner Modellrechnung zunächst von 92 Mrd. Substitutionspotential aus, räumt aber an späterer Stelle ein, dass dieses um die eingerechneten Beträge der Kranken- und Unfallversicherung korrigiert werden muss, da es sich dabei nicht um staatliche Rentenbeiträge, sondern privatwirtschaftliche Leistungen handelt (siehe Jörimann 2010: S.78).


� So wird z.B. auf ein Familieneinkommen von 8000 Fr., welches von einer Person erwirtschaftet wird, nur eine BGE-Abgabe von 2500 Fr. fällig. Verdienen aber zwei Personen je 4000 Fr., so werden beide Einkommen mit je 2500 Fr. belastet.


� Dies ist aber nicht die Intention des Autors. So betont auch Albert Jörimann – wie die meisten BGE-Befürworter – das Potential des BGE zur Förderung kultureller Aktivitäten (siehe Jörimann 2010: S.86).





